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Handels- und Dienstleistungsstatistik  
Erhebung über wirtschaftliche Aktivitäten von Unternehmen im Einzel
handel, Kraftfahrzeug handel und in  bestimmten Dienstleistungsbe
reichen (Verkehr und Lagerei,  Information und Kommunikation, Grund
stücks und Wohnungswesen, Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen,  Erbrin gung von freiberuflichen, wissenschaft lichen 
und technischen Dienst leis tungen mit Ausnahme von Verwaltung und 
 Führung von  Unternehmen und Betrieben, mit Ausnahme von Forschung 
und Entwicklung und mit Ausnahme von Veterinärwesen) einschließlich 
Gastgewerbe

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach 
der DatenschutzGrundverordnung (E U) 2016 /679 (D SG V O)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
Die Ergebnisse der Handels- und Dienstleistungsstatistik werden als Entschei-
dungshilfen für konjunktur und strukturpolitische Zwecke von der Bundes
regie rung und den Landesregierungen, der Wirtschaft und ihren Verbänden 
 sowie der EUKommission benötigt. Die Erhebung über wirtschaftliche Aktivi
täten von Unternehmen wird einmalig von den Statistischen Landesämtern als 
Bestandteil der kon junkturstatistischen Er hebungen in Form einer Stichpro
be bei höchstens 45 Prozent der in § 3 Absatz 2 Nummer 1 des Handels- und 
Dienstleistungs statistikgesetzes (H d l D l Stat G)  genannten  Erhebungseinheiten 
durchgeführt. 

Der Berichtszeitraum für die Erhebung ist das Kalenderjahr. Die Erhebungs
einheiten werden nach mathematischstatistischen Verfahren ausgewählt. 

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das H d l D l Stat G in Verbindung mit dem B Stat G und Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe e) D SG V O. 

Erhoben werden die Angaben zu § 6 Absatz 2 H d l D l Stat G.

Hiernach erstreckt sich die Erhebung über wirtschaftliche Aktivitäten von 
Unter nehmen auf Erhebungs einheiten des Einzelhandels, Kraftfahrzeughan dels 
und in bestimmten Dienst leistungsbereichen (Verkehr und Lagerei, Infor mation 
und Kommunikation, Grundstücks und Wohnungswesen, Erbringung von 
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, Erbringung von freiberuf lichen, 
wissenschaftlichen und tech nischen Dienstleistungen mit Ausnahme von Ver
waltung und Führung von Unter nehmen und Betrieben, mit Ausnahme von For
schung und Entwicklung und mit Ausnahme von Veterinärwesen) ein schließlich 
Gastgewerbe, die erstmals in den oben genannten Erhebungsbereich fallen. 

Die Erhebung umfasst außerdem Erhebungseinheiten, die in den oben  
genannten Erhe bungsbereich fallen, die aber erstmals einen Jahresumsatz 
von 250 Millionen Euro erzielen sowie Erhebungseinheiten, die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes einen Jahresumsatz von 250 Millionen Euro 
erzielen und  bereits nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 des Handelsstatistikgesetzes 
oder nach § 3  Absatz 2 des Dienstleistungskonjunkturstatistikgesetzes aus
kunftspflichtig waren. 

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 11 Absatz 1 Satz 1 H d l D l Stat G in Ver
bin dung mit § 15 B Stat G. Nach § 11 Absatz 1 Satz 2 H d l D l Stat G sind die 
Inhabe rinnen/Inhaber oder Leiterinnen/Leiter der Erhebungseinheiten 
 auskunftspflichtig.

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung 
finden Sie unter  https://www.gesetzeiminternet.de/. 

2 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache 
 finden Sie auf der Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union unter  https://eurlex.europa.eu/.

https://www.gesetze-im-internet.de/
https://eur-lex.europa.eu/
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Nach § 11a Absatz 2 B Stat G sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, 
ihre Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu über  
mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung  gestellten 
OnlineVerfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich 
befris tete Aus nahme von der Online Meldung vereinbart werden. Dies ist auf 
formlosen Antrag möglich. Die Pflicht, die geforderten Auskünfte zu erteilen, 
bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Nach § 11 Absatz 3 H d l D l Stat G besteht für Erhebungseinheiten, deren Inhabe-
rinnen/Inhaber Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind, im Kalen  derjahr 
der Betriebseröffnung keine Auskunftspflicht. In den beiden folgenden Kalen
derjahren besteht dann keine Auskunftspflicht, wenn die Erhebungsein heit im 
jeweils letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von weni ger 
als 800000 Euro erwirtschaftet hat. Gesellschaften können sich auf die Befrei
ung von der Auskunftspflicht berufen, wenn alle an der Gesell schaft Beteiligten 
Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind. Nach § 11 Absatz 4 H d l D l Stat G sind 
Existenzgründerinnen/Existenzgründer natürliche Personen, die eine gewerb
liche oder freiberufliche Tätigkeit in Form einer Neugründung, einer Übernah
me oder einer tätigen Beteiligung aus abhän giger Beschäfti gung oder aus der 
Nichtbeschäftigung heraus aufnehmen. Existenzgründe  rinnen/Existenzgründer, 
die von ihrem Recht, keine Auskunft zu erteilen,  Gebrauch machen wollen, 
haben das Vorliegen der genannten Vorausset zungen nachzuweisen. Es steht 
ihnen jedoch frei, die Auskünfte zu erteilen.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht 
rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangs
geld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder  angehalten 
 werden.

Nach § 23 B Stat G handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer
࢛  vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 
B Stat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht 
wahrheitsgemäß erteilt,

࢛  entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen 
Form erteilt oder

࢛  entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht 
nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Angaben, bei denen die Auskunftserteilung freiwillig ist, sind im Fragebogen 
besonders gekennzeichnet.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter  

 https://www.statistikportal.de/de/statistischeaemter.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich  geheim 
gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen 
Einzelangaben übermittelt werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
࢛  öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, 
die mit der Durchführung einer Bundes oder europäischen Statistik betraut 
sind, 

࢛  Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (I T Z Bund als I TDienst
leister des Statistischen Bundesamtes, Rechenzentren der Länder). Eine Liste 
der regelmäßig beauftragten I TDienstleister finden Sie hier:  
  https://www.statistikportal.de/de/statistischeaemter.

Nach § 14 H d l D l Stat G dürfen das Statistische Bundesamt und die Statis-
tischen Landesämter an die obersten Bundes und Landesbehörden für die 

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
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Verwen dung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für  Zwecke 
der  Planung Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermitteln, auch  soweit 
Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. Für die Rege lung von 
 Einzelfällen dürfen keine Tabellen übermittelt werden.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen 
 Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so  anonymisiert 

sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet  werden 
können (faktisch anonymisierte Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 
und der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne 
Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, 
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden.

Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen  werden der 
 Monopolkommission für die Begutachtung der Entwicklung der Unter neh mens
konzentration zusammengefasste Einzelangaben über die Vomhun dertanteile 
der größten Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder fachlichen 
Teile von Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftsbereichs über mittelt. Hierbei 
dürfen die zusammengefassten Einzelangaben nicht weniger als drei Einheiten 
betreffen und keine Rückschlüsse auf zusammengefasste Angaben von weniger 
als drei Einheiten ermöglichen.

Die Pflicht der Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben 
erhalten.

Hilfsmerkmale, Ident-/Kennnummer, Löschung, Statistikregister
Name und Anschrift der Erhebungseinheit, Name und Kontaktdaten der 
Ansprechpersonen, im Kraftfahrzeughandel und in bestimmten Dienstlei
stungsbereichen zusätzlich die Steuernummer der Erhebungseinheit und des 
Organträgers der Erhebungseinheit sowie bei Änderungen auch die bisherige 
Steuernummer sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durch führung 
der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungs
merkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der  Überprüfung 
der Erhebungs  und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden  solange verarbeitet 
und gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetz lichen Verpflichtungen 
erforderlich ist.

Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie die Ident-/Kennnummer 
 werden zusammen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen „tätige 
Personen“ und „Umsatz“ im Unternehmensregister für statistische Verwen-
dungszwecke (Statistikregister) gespeichert (§ 13 Absatz 1 B Stat G in Ver bindung 
mit § 1 Absatz 1 Statistikregistergesetz). Die verwendete Ident/Kennnummer 
dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen Erhebungsein
heiten sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus  einer frei verge
benen laufenden Nummer. Die Ident-/Kennnummer darf in den  Datensätzen 
mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30  Jahren aufbewahrt 
werden. Danach wird sie gelöscht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet  wer den, 
können

࢛  eine Auskunft nach Artikel 15 D SG V O,
࢛  die Berichtigung nach Artikel 16 D SG V O,
࢛  die Löschung nach Artikel 17 D SG V O sowie
࢛  die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D SG V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D SG V O wider
sprechen. 

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verant wortlichen 
geltend gemacht werden.
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Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die 
zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hier für er
füllt sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre 
Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestim
mungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte oder 
den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis tischen 
Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde gerichtet 
werden (Artikel 77 D SG V O). Deren Kontaktdaten finden Sie unter  

 https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz
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